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Kurzfristig Beschäftigte - Taglohnlisten-Abrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

bisher bestand die Möglichkeit, Aushilfspersonal über sogenannte Taglohnlisten
abzurechnen. Die monatlich geleisteten Arbeitsstunden wurden hierbei an die Zent-
rale Universitätsverwaltung gemeldet, welche dann die Auszahlung der entspre-
chenden Stunden beim Landesamt für Besoldung und Versorgung veranlasste.
Weder die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit, noch die Dauer des Arbeitsver-
hältnisses wurden in einem Arbeitsvertrag schriftlich vereinbart. Der Arbeitseinsatz
erfolgte flexibel nach dem jeweiligen Bedarf.

Dieses Verfahren entspricht allerdings nicht des gesktzlichen Vorgaben des § 12
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).Gemäß § 12 Absatz 1 TzBfG muss in einem
derart ausgestalteten Arbeitsverhältnis (Arbeitseinsatz entsprechend dem Arbeitsan-
fall) die Dauer der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit festgelegt werden. Wird
die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt, gilt eine Arbeitszeit von
zehn Stunden als vereinbart. FürAushilfspersonal, das überTaglohnlisten beschäftigt
wird, hat das zur Folge, dass diese Personen eine wöchentliche Arbeitszeit von mind.
zehn Stunden und somit auch eine Entgeltanspruch für mindestens zehn Wochen-
stunden haben.

Neben dem sehr hohen Arbeitsaufwand bei der Abrechnung der Taglohnlisten hat
uns das Landesamt für Besoldung und Versorgung nun auch auf diese arbeitsrechtli-
chen Problematik hingewiesen und mitgeteilt, dass ab Januar 2011 keine Taglohnlis-
ten mehr abgerechnet werden.
Dienstgebäude.
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Das bisher praktizierte Verfahren der Abrechnung von Aushilfspersonal überTaglohn-
listen kann daher zukünftig nicht mehr fortgesetzt werden. Diesgilt auch für Personen,
die bisher bereits über Taglohnlisten abgerechnet werden.

Wir möchten Sie daher bitten, uns ab dem Abrechnungsmonat Januar 2011 keine
Taglohnlisten zu übersenden.

Sollten sich hierdurch in Einzelfällen Probleme ergeben, wenden Siesich bitte an den
für Ihren Bereich zuständigen Personalsachbearbeiter.

Mit freundlichen Grüßen
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Hundt
Stellvertr. Kanzlerin

Dienstgebäude: Seminarstraße 2,69117 Heidelberg • Fernsprecher Vermittlung (0 62 21)54-0. Telefax (06221)54-2618
Bankverbindungen: BW-Bank Heidelberg BLZ 672 200 20 Konto 530 27867 00 • Sparkasse Heidelberg BLZ 672 500 20 Konto 21 911


